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Norm

BAO §184;

BauRallg;

VVG §4 Abs2;

VwGG §41 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die in den steuerrechtlichen Erkenntnissen dargelegten Voraussetzungen für eine Schätzung steuerp9ichtiger

Einkünfte gem § 184 BAO sind auf einen Kostenvorauszahlungsauftrag iSd § 4 Abs 2 VVG aufgrund der völlig anders

gearteten Rechtslage nicht übertragbar.
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